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Artikel 54
Die Volkskammer besteht aus 500 Abgeordneten, die vom Volke auf die Dauer von 

4 Jahren in freier, allgemeiner, gleicher und geheimer Wahl gewählt werden.

Artikel 55
(1) Die Volkskammer wählt für die Dauer der Wahlperiode ein Präsidium.
Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten der Volkskammer, einem Stellvertreter 

des Präsidenten und weiteren Mitgliedern.
(2) Dem Präsidium obliegt die Tagungsleitung der Plenarsitzungen. Weitere Aufgaben 

regelt die Geschäftsordnung der Volkskammer.

Artikel 56
(1) Die Abgeordneten der Volkskammer erfüllen ihre verantwortungsvollen Auf

gaben im Interesse und zum Wohle des gesamten Volkes.
(2) Die Abgeordneten fördern die Mitwirkung der Bürger an der Vorbereitung und 

Verwirklichung der Gesetze in Zusammenarbeit mit den Ausschüssen der Nationalen 
Front des demokratischen Deutschland, den gesellschaftlichen Organisationen und den 
staatlichen Organen.

(3) Die Abgeordneten halten enge Verbindung zu ihren Wählern. Sie sind verpflich
tet, deren Vorschläge, Hinweise und Kritiken zu beachten und für eine gewissenhafte 
Behandlung Sorge zu tragen.

(4) Die Abgeordneten erläutern den Bürgern die Politik des sozialistischen Staates./

Artikel 57
(1) Die Abgeordneten der Volkskammer sind verpflichtet, regelmäßig Sprechstunden 

und Aussprachen durchzuführen sowie den Wählern über ihre Tätigkeit Rechenschaft 
zu legen.

(2) Ein Abgeordneter, der seine Pflichten gröblich verletzt, kann von den Wählern 
gemäß dem gesetzlich festgelegten Verfahren abberufen werden.

Artikel 58

Die Abgeordneten der Volkskammer haben das Recht, an den Tagungen der ört
lichen Volksvertretungen mit beratender Stimme teilzunehmen.

Artikel 59

Jeder Abgeordnete der Volkskammer hat das Recht, Anfragen an den Ministerrat 
und jedes seiner Mitglieder zu richten.

Artikel 60

(1) Alle staatlichen und wirtschaftlichen Organe sind verpflichtet, die Abgeordneten 
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unterstützen.

(2) Die Abgeordneten der Volkskammer besitzen die Rechte der Immunität. Be
schränkungen der persönlichen Freiheit, Hausdurchsuchungen, Beschlagnahmen oder 
Strafverfolgungen sind gegen Abgeordnete der Volkskammer nur mit Zustimmung 
der Volkskammer oder in der Zeit zwischen ihren Tagungen mit Zustimmung des 
Staatsrates zulässig. Die Entscheidung des Staatsrates bedarf der Bestätigung durch 
die Volkskammer.

Die Abgeordneten der Volkskammer sind berechtigt, über Personen, die ihnen in 
ihrer Eigenschaft als Abgeordnete Tatsachen anvertrauen oder denen sie in Ausübung 
ihrer Abgeordnetentätigkeit solche Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese 
Tatsachen selbst die Aussage zu verweigern.

(3) Den Abgeordneten dürfen aus ihrer Abgeordnetentätigkeit keinerlei berufliche 
oder sonstige persönliche Nachteile entstehen. Sie sind von ihrer beruflichen Tätigkeit 
freigestellt, soweit die Wahrnehmung ihrer Aufgaben als Abgeordnete es erfordert. 
Gehälter und Löhne sind weiterzuzahlen.

Artikel 61

(1) Die Volkskammer bildet aus ihrer Mitte Ausschüsse. Ihnen obliegt in enger Zu
sammenarbeit mit den Wählern die Beratung von Gesetzentwürfen und die ständige 
Kontrolle der Durchführung der Gesetze.


